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A 1 Bebauungsplan Nr. I / St 47
"Sonstiges Sondergebiet Hansestraße"
 Äußerungen aus der Beteiligung nach § 3(2) BauGB sowie der

Beteiligung gemäß § 4(2) BauGB
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Auswertung der Offenlegung gemäß § 3(2) BauGB

Die Offenlegung erfolgte vom 23. März bis einschließlich 23. April 2012.

Eine Stellungnahme ist eingegangen.

Stellungnahme

Ein Rechtsanwalt aus Bielefeld hat im Auftrag eines Eigentümers mit Schreiben vom
20.04.2012 nachfolgend abgedruckte Stellungnahme abgegeben.
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Stellungnahme der Verwaltung

Die Stellungnahme vom 20.04.2012 ist inhaltlich deckungsgleich mit dem Schreiben vom
31,03,2011 (siehe Anlage A dieser Vorlage). Es werden lediglich die Passagen zu dem
Rechtsstreitverfahren aktualisiert. Gegen den Beschluss des VG Minden wurde vom
Verfasser der Stellungnahmen beantragt, die Berufung vor dem OVG Münster zuzulassen.
Mit der Entscheidung vom 19. März 2012 wurde dieser Antrag vom OVG Münster abgelehnt.

Den Ausführungen zur Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB
kann nicht gefolgt werden.

Bereits in den Allgemeinen Zielen und Zwecken zum Bebauungsplan ist ausgeführt worden,
dass die Kriterien zur Anwendung des § 13a BauGB eingehalten werden.
Die überbaubaren Grundstücksflächen liegen bei einer Grundstücksgröße von ca. 76.000,00
m² und einer Grundflächenzahl von 0,8 bei ca. 60.800 m². Aufgrund der Tatsache, dass
innerhalb des Geltungsbereiches des zukünftigen Bebauungsplanes Nr. I / St 47 "Sonstiges
Sondergebiet Hansestraße"  eine zulässige Grundfläche zwischen 20.000 und 70.000 m²
erreicht wird, wurde eine sogenannte „Vorprüfung des Einzelfalles“ gemäß § 13a (1) Satz 2
Nr. 2 BauGB durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die geplante Neuaufstellung des
Bebauungsplanes keine erheblichen Umweltauswirkungen hat (siehe Anlagen zur
Begründung). Daher kann die Bebauungsplanänderung gemäß § 13a BauGB als
sogenannter Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt
werden.
Die Begründung enthält auch die entsprechenden Ausführungen und Ergebnisse der
Vorprüfung des Einzelfalls. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt auch in einem Verfahren nach § 13a BauGB (sog.
beschleunigtes Verfahren) nach den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuchers. Neben
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der frühzeitigen Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung gemäß § 13a (3) BauGB erfolgte die Offenlegung nach § 3(2) BauGB.

Die Umweltbelange werden im beschleunigten Verfahren nicht im Umweltbericht dargelegt,
gleichwohl sind diese in der Begründung zu behandeln. Aus der durchgeführten Vorprüfung
des Einzelfalls ist ersichtlich, dass die zu beachtenden Schutzgüter nicht tangiert werden, da
hier nur der vorhandene Bestand planungsrechtlich neu festgesetzt wird.

In den einschlägigen Kommentierungen wird davon ausgegangen, dass ein Bereich der
Innenentwicklung in Betracht gezogen werden kann, wenn der Planbereich und dessen
Umgebung bereits bebaut ist und sich die Bebauungsplanung im Wesentlichen auf
Bestandserhaltung und Bestandssicherung beschränkt. Der Begriff der Innenentwicklung
selbst wird weder im § 13a BauGB noch an anderer Stelle im Baugesetzbuch eindeutig
definiert.
Ausgehend von dem Ansatz, dass es in jeder Gemeinde eine klare Trennung zwischen
Innenbereich und Außenbereich gibt, kann für die Fläche der Stadt Bielefeld unterstellt
werden, dass es mehrere sog. Innenbereiche gibt. Dem Innenbereich sind alle Bereiche
zuzuordnen, die durch einen Bebauungsplan eindeutig diesem Bereich zugeordnet sind oder
im Sinne des § 34 BauGB eindeutig innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
liegen.

Das Plangebiet des zukünftigen Bebauungsplanes Nr. I/St 47 „Sonstiges Sondergebiet
Hansestraße“ ist bislang Bestandteil des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. I/St 14.1
„Gewerbegebiet Hansestraße“. Dieser bebaute Bereich ist somit eindeutig dem
Siedlungsraum des Stadtteils Sennestadt zuzuordnen. Eine Entwicklung über den bisherigen
Geltungsbereich hinaus wird durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/St 47
„Sonstiges Sondergebiet Hansestraße“ nicht eingeleitet. Ziel des Bauleitplanverfahrens ist
die hier vorhandenen Einzelhandelsnutzungen planungsrechtlich in ihrem Bestand mit
geringfügigen Erweiterungsoptionen aufbauend auf die in der Vergangenheit erteilten
Baugenehmigungen zu sichern.
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der betreffende Bereich als gewerbliche Baufläche
dargestellt. Diese Darstellung steht der Festsetzung eines Sondergebietes entgegen.
Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flächennutzungeplanes abweicht, kann
gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert
oder ergänzt worden ist. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung
anzupassen. Die beabsichtigte Berichtigung sieht für diesen Bereich die Darstellung einer
„Sonderbaufläche Hansestraße“ vor. Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird nicht
beeinträchtigt, es wird nur auf bereits bebauten Flächen geplant und die Auswirkungen der
Bauleitplanung sind vertretbar. Im übrigen hätte die Stadt auch das „Standardverfahren“
wählen können, wenn Zweifel an der Zulässigkeit des beschleunigten Verfahren nach § 13 a
BauGB bestanden hätten. Die Bezirksregierung Detmold hat hierzu mit Schreiben vom
28.03.2011 mitgeteilt, dass gegen die vorgelegte Bauleitplanung – hier Ausweisung eines
Sonstigen Sondergebietes mit dem Schwerpunkt Einzelhandel – aus landesplanerischer
Sicht keine Bedenken bestehen.

In weiteren Ausführungen nimmt der Rechtsanwalt Bezug auf ein Rechtsstreitverfahren, für
das inhaltlich ein Bezug zum zukünftigen Bebauungsplan Nr. I/St 47 „Sonstiges
Sondergebiet Hansestraße“ auf Grund der räumlichen Nähe und dem aktuell noch
gemeinsamen Bebauungsplan Nr. I/St 14.1 „Gewerbegebiet Hansestraße“ hergestellt wird.
Das Grundstück Hansestraße 9 liegt in Nähe zum Knotenpunkt Hansstraße / Verlerstraße.
Der räumliche Abstand zum zukünftigen Bebauungsplan Nr. I/St 47 „Sonstiges Sondergebiet
Hansestraße“ ist so groß, dass eine räumliche Verknüpfung dieses Grundstückes mit dem
Geltungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes aus städtebauliche Sicht schon
ausscheidet. Die gewünschte Verknüpfung sollte auch nur dem einen Ziel dienen, auch an
dieser Stelle entgegen der bisherigen Festsetzung hier uneingeschränkt Einzelhandel
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planungsrechtlich zuzulassen. Diese Anregung ist mit dem Einzelhandels- und
Zentrenkonzept der Stadt Bielefeld aus dem Jahre 2009 nicht vereinbar.

Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/St 47 „Sonstiges Sondergebiet
Hansestraße“ soll ein planerisches und städtebauliches Problem gelöst werden das seinen
Ursprung in der ersten Genehmigung für einen großflächigen Einzelhandel Anfang der 70er
Jahre an dieser Stelle hat sowie in dem Vergleich vor dem OVG Münster aus dem Jahre
1994. Es geht hier somit nicht um eine „Gefälligkeitsplanung“ für den hier seit Jahrzehnten
ansässigen Großflächigen Einzelhandel, sondern um das Ausschöpfen der
planungsrechtlichen Möglichkeiten, an diesem Standort die Schwächen des bestehen
Planungsrechtes auszuräumen.
Im aktuell rechtsverbindlichen Bebauungsplan, der für die Bereiche außerhalb des
zukünftigen Bebauungsplanes Nr. I/St 47 „Sonstiges Sondergebiet“ weiterhin gilt, wurde das
Thema Einzelhandel durch Ausschluss von Einzelhandel planungsrechtlich behandelt, ohne
die bestehenden Einzelhandelsnutzungen im vollen Umfang zu berücksichtigen. Diese
vorhandene Einzelhandelsnutzung muss aber langfristig auf eine planungsrechtlich
eindeutige Grundlage gestellt werden. Im Verbund mit dem seit September 2009
vorliegenden Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bielefeld besteht nun die
Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Der  § 13a BauGB bietet hier ein geeignetes Instrument,
um das vorhanden Planungsrecht zu ändern.

Im Ergebnis werden die Planung sowie das gewählte Verfahren in Abwägung der
berührten öffentlichen und privaten Belange als angemessen und vertretbar bewertet.
Die Stellungnahme wird zurückgewiesen.
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Beteiligung nach § 4(2) BauGB

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(2) BauGB erfolgte in dem
Zeitraum vom 02.03.2012 bis 12.04.2012. Von den Trägern Öffentlicher Belange sind keine
Anregungen oder Stellungnahmen eingegangen, die zu einer Änderung der beabsichtigten
Planung führen.
Von den Stadtwerken Bielefeld wurde darauf hingewiesen, dass nach dem
DVGW-Regelwerk (GW 125) bzw. dem „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische
Ver- und Entsorgungsleitungen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen Baumanpflanzungen im Bereich der mit Leitungsrechten belasteten Fläche
GFL (3) nicht umsetzbar sind, da die Breite der Fläche einen ausreichenden Abstand bei
Baumanpflanzungen von den unterirdischen Leitungen nicht ermöglicht. Unter dem Punkt
„Sonstige Hinweise“ der textlichen Festsetzung ist dieser Sachverhalt schon erläutert, zur
Klarstellung wird aber unter Pkt.6 der textlichen Festsetzungen folgende Ergänzung
eingefügt:

Im Bereich der mit Leitungsrechten belasteten Fläche GFL (3) sind nur flachwurzelnde
Sträucher zulässig.

Hinweis

Die dieser Vorlage beigefügte städtebauliche Wirkungsanalyse vom August 2011 wurde
redaktionell überarbeitet und liegt nun in der Fassung vom Februar 2012 bei. Insbesondere
wurde das Gutachten nach Wegfall des § 24a Landesentwicklungsprogramm an die aktuelle
Rechtslage angepasst. Inhaltlich wurden keine Änderungen vorgenommen.


